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TENNISCLUB WAIDBERG Z�RICH

Platz- und Spielordnung

A. Platzordnung

1. Grundsatz
Jedes Mitglied verpflichtet sich, aktiv bei der Organisation und Erhaltung der 
Ordnung mitzuarbeiten.

2. Platzwart / Clubhausverantwortliche

Der Platzwart ist zust�ndig f�r:
 Den Unterhalt und die Spielbereitschaft der Pl�tze sowie den Unterhalt 

der Bocciabahn und Wiese
Die Clubhausverantwortliche ist zust�ndig f�r:

 Die Ordnung und Sauberkeit der gesamten Anlage gem�ss Pflichten-
heft 

Sie sind gegen�ber dem Anlagechef resp. dem Vorstand verantwortlich.

3. Trainer

Der Trainer ist selbst�ndig und erstellt seinen Stundenplan gem�ss Abspra-
che. Mitglieder des TCW haben Priorit�t. Dem Trainer steht ein Platz zur Ver-
f�gung. F�r Unf�lle, die sich w�hrend der Trainerstunden ereignen sollten, 
kann der TCW nicht haftbar gemacht werden. Versicherung ist Sache des 
Trainers und seiner Tennissch�ler. Bei Unklarheiten verhandelt der Trainer 
mit der Spielleitung bzw. dem Vorstand.

4. Ordnung in den Garderoben

 Die Garderoben und Duschen werden durch die Clubhausverantwortli-
che gereinigt

 Liegen gebliebene Fundgegenst�nde werden in einem „Sammelkarton“ 
deponiert und Ende Saison entsorgt

 Beim verlassen der Garderobe sind die Lichter zu l�schen 
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5. Ordnung auf den TennisplÄtzen

 Die Tennispl�tze sind kein Spielplatz f�r Kinder 
 Die Pl�tze d�rfen nur mit Tennisschuhen betreten werden
 Auf den Platz mitgenommene Gl�ser, Flaschen usw. sind selbst 

wegzur�umen
 Auf den Pl�tzen darf weder geraucht, noch Alkohol konsumiert werden
 Ohne ausdr�ckliche Zustimmung eines Vorstandsmitgliedes d�rfen 

vom Platzwart gesperrte Pl�tze nicht benutzt werden
 Nach Beendigung der Spielzeit ist der Platz abzuziehen (auch als 

Letzter am Abend)

6. Benutzung der Anlage (Vorplatz, Liegewiese, Spielwiese)

Vor dem Verlassen der Anlage hat jedes Mitglied die Ordnung wieder 
herzustellen, insbesondere:

 den Liegestuhl wegr�umen
 Abf�lle in die entsprechenden Beh�ltnisse entsorgen
 Aschenbecher leeren
 die zum Essen benutzten Tische sowie die Grillstelle reinigen
 das TCW- eigene Geschirr abwaschen und wieder versorgen
 Gl�ser, Flaschen, Geschirr aus dem Restaurant pers�nlich

zur�ckbringen
 die selbst mitgebrachten Flaschen an den �ffentlichen Sammelstellen 

entsorgen

7. Hunde

Hunde sind grunds�tzlich willkommen. Sie sind jedoch so zu beaufsichtigen, 
dass die Clubmitglieder in keiner Weise gest�rt werden.

 Hunde d�rfen sich nicht in R�umlichkeiten und auf Tennispl�tzen 
aufhalten sowie m�ssen an der Leine gef�hrt werden

 Auf der grossen Spielwiese d�rfen sie unter Aufsicht freien Auslauf 
haben
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 Die Hundehalter haben bei Verschmutzungen f�r die Reinigung zu 
sorgen und sind f�r eventuelle Unf�lle haftbar

B. Spielordnung

1. Platzreservierung
 F�r die Platzreservierung muss das Namensschild auf der Wochentafel 

bei der vorgesehenen Spielzeit plaziert werden. Ist nur ein Schild ange-
bracht, ist jedes Mitglied berechtigt, sein  Namensschild als Spielpartner 
anzubringen

 Bei jedem Spiel m�ssen die Namensschilder auf der Wochentafel 
angebracht, w�hrend der ganzen Spieldauer dort belassen sowie
nachher wieder entfernt werden

 Die Eintragungen gelten jeweils f�r eine volle Stunde
 Nach einer Spielzeit kann auf der Wochentafel jeweils innerhalb der 

n�chsten drei Tage wieder reserviert werden
 Reservierte Pl�tze verfallen f�nf Minuten nach Beginn und k�nnen 

durch andere Spieler belegt werden
 Die Namensschilder d�rfen nicht ausgetauscht oder entfernt werden. 

Wer fremde Schilder einsetzt, um damit seine eigene Spielzeit zu ver-
l�ngern,  verst�sst gegen dieses Reglement und wird nach schriftlichem 
Verweis durch den Vorstand im Wiederholungsfall aus dem Club aus-
geschlossen

 Bei starkem Andrang muss Doppel gespielt werden
 F�r Einzelspiele kann eine Stunde, f�r Doppelspiele zwei Stunden 

reserviert werden
 Bei Unklarheiten entscheidet jeweils ein anwesendes Vorstandsmitglied

2. GÄstespieler

a) G�stespieler f�r eine Saison mit Beitrag
 G�stespieler bezalen pro rata CHF 100.-- pro Monat. Die Saison 

beginnt f�r diese Berechnung am 15. April (je nach Wetter 30. April) 
und endet am 31. Oktober. Der Totalbetrag aufgrund dieser Berech-
nung betr�gt CHF 600.--
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b) G�ste von TCW-Mitgliedern ohne Beitrag (eingeladene G�ste)

 Jedes Aktiv-Mitglied – jedoch keine G�stespieler gem�ss a) – hat das 
Recht, w�hrend einer Saison im Maximum 10 Mal G�ste einzuladen

 Das TCW-Mitglied hat seinen Gast vor dem Spiel im G�stebuch einzu-
tragen

 Pro Spielzeit mit einem Gast muss ein Beitrag von CHF 10.-- bezahlt 
werden. Dieser wird Ende Saison auf Grund der Eintr�ge im G�stebuch 
dem Mitglied in Rechnung gestellt. Sollte der Gast dem TCW als Mit-
glied beitreten, entf�llt die Zahlungspflicht f�r den Gastbeitrag

 Bei Uebertretung dieser Weisung kann der Vorstand gegen das betref-
fende Mitglied Sanktionen ergreifen

3. Allgemeines
 Bei Sachbesch�digungen durch grobfahrl�ssiges Verhalten haftet in 

jedem Fall das fehlbare Mitglied
 Platzbelegungen f�r Interclub, Turniere usw. werden durch die Spiellei-

tung rechtzeitig auf der Homepage und Wochentafel bekannt gegeben
 Werden Unkorrektheiten festgestellt (mehr Spielgelegenheit auf Kosten 

der anderen Mitglieder) oder gegen eine der vorgenannten Bestimmun-
gen verstossen, wird das fehlbare Mitglied (nach vorg�ngiger schriftli-
cher Verwarnung durch den Vorstand)  aus dem Club ausgeschlossen

 Die Kontrolle obliegt dem Vorstand, der auch Meldungen �ber Verst�s-
se entgegennimmt

Z�rich, den 29. September 2009

F�r den Vorstand
Der Pr�sident Die Sekret�rin

H.- P. Sch�nenberger Ch. Tanner


